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nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher HÃ¶he lei- stet. 4. .... Das OLG Hamburg (a.a.O.) sieht eine "Antwortpflicht" nicht bei einem zu Un-. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 732KB Größe
 81 Downloads
 654 Ansichten






 Kommentar


























Abschrift



Amtsgericht Harnburg Az .: 31c C 53/13



Verkündet am 28.04.2014



Klöppel, JAng Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle



Urteil IM NAMEN DES VOLKES ln dem Rechtsstreit



- Klägerin-



Prozess bevollmächtigte· Rechtsanwälte Reichelt, Klute, Aßmann, Johannes-Brahms-Piatz 1, 20355 Hamburg, Gz.: 00773-2012 gegen



- Be klagte r -



Prozess bevollmächtigte· Rechtsanwälte Knies & Albrecht, Widenmayerstraße 34, 80538 München, Gz .: 3132/09



erkennt das Amtsgericht Harnburg-Abteilung 31c- durch die Richterin am Amtsgericht im schriftlichen Verfahren gem . § 128 Abs . 2 ZPO nach Schluss der mündlichen Verhandlung am 09.04.2014 für Recht



1.



Die Klage wird abgewiesen.



2.



Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.



3.



Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung des Beklagten im Kostenpunkt durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.



4.



Die Berufung wird zugelassen.



Tatbestand
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Die Klägerin , ein Softwareentwicklungs unternehmen, geht gegen den Beklagten als Inhaber eines Internetanschlusses wegen einer Urheberrechtsverletzung über eine sog. Internettauschbörse in Bezug auf ein Computerspiel "X-Biades"; Vorfallszeitpunkte: Februar 2009, vor. Zunächst begehrte die Klägerin Erstattung von Abmahnkosten (350,- € nach entsprechender Honorarvereinbarung) und sog. lizenzanalogem Schadensersatz (500,- €) . Zuletzt begehrt die Klägerin vom Beklagten nach Klagänderung nur noch die Erstattung der Kosten dieses Verfahrens. Über den Internetanschluss des Beklagten wurde zu drei ermittelten Verstoßzeitpunkten im Februar 2009 anderen Tauschbörsenteilnehmern das Computerspiel "X-Biades" zum Herunterladen angeboten und damit widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht. Der damals 22 Jahre alte Sohn des Beklagten hat diese Verstoßhandlungen begangen. Der Beklagte als Anschlussinhaber hatte bis zur polizeilichen Durchsuchung am 28.05.2009 im parallel betriebenen Strafverfahren keine Kenntnis von den Urheberrechtsverletzungen seines Sohnes. Die Klägerin ließ den Beklagten als ermittelten Anschlussinhaber zunächst mit Anwaltsschreiben vom 16.06.2009 abmahnen. Der Beklagte gab am 23.06.2009 ausdrücklich "ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht" eine modifizierte Unterlassungserklärung gegenüber der Klägerin ab. Es folgten zwei weitere vorgerichtliche Schreiben der Klägerin: vom 22.11.2009 und vom 21 .05.2012. ln letzterem ließ die Klägerin den Beklagten auffordern, "Auskunft" zu erteilen, "über den Umfang der fraglichen Verletzungshandlung , insbesondere zu den Zeiträumen in denen der Titel" "zum Download für Dritte bereit gehalten wurde." und weiter: "Sollten Sie der Auffassung sein, dass nicht der Anschlussinhaber, sondern ein Dritter für die in der Abmahnung genannte Urheberrechtsverletzung verantwortlich ist, benennen Sie binnen o.g. Frist den vollständigen Namen und die Anschrift desjenigen, der die Rechtsverletzung unmittelbar begangen hat. ". Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Anlage K10 verwiesen. Der Beklagte reagierte hierauf nicht. Die Klägerin ist der Ansicht, weil der Beklagte erstmals im hiesigen Prozess die Täterschaft seines volljährigen Sohnes dargetan habe, habe der Beklagte die Klägerin in diesen Prozess getrieben. Es liege eine schuldhafte Verletzung von Treuepflichten durch den Beklagten vor; es habe eine Antwortpflicht des Beklagten auf die vorgerichtlichen Schreiben bestanden. Es sei zu einer Sonderrechtsbeziehung zwischen der Klägerin und dem Beklagten durch die Zusendung der ersten Abmahnung im Juni 2009 gekommen. Hinzu komme hier, dass der Beklagte eine modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben habe. Auch hieraus sei eine Sonderrechtsbeziehung begründet worden. Es bestehe ein Anspruch gegen den Beklagten aus §§ 280, 286 BGB aus dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben. Der Schaden der Klägerin bestehe in den Kosten des Rechtsstreits. Nach Klageänderung beantragt die Klägerin, dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Der Beklagte beantragt, Klagabweisung . Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
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Entscheidungsgründe I. Zwar scheitert die vorgenommene Klageänderung nicht an den §§ 263, 264 ZPO . Jedoch ist der konkret von der Klägerin zuletzt gestellte Antrag , "dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen" kein zulässiger Hauptsacheantrag i.S.d. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Ein Zahlungsantrag muss grundsätzlich die geforderte Summe angeben (Zöller-Greger, ZPO, 30. Auflage, § 253 Rn . 13a). Ist Bezifferung noch nicht möglich, ist Feststellungsklage zu erheben (Zöller-Greger, a.a.O .). Vorliegend ist der klägerische Antrag nicht als Feststellungsantrag, sondern als unbezifferter Zahlungsantrag gestellt. Dies ist nach § 253 Abs . 2 Nr. 2 ZPO jedoch kein zulässiger Antrag . ln BGH (Urt. v. 19.10.1989, I ZR 63/88) war der Zahlungsantrag auch konkret beziffert worden und hilfsweise Feststellung begehrt worden . Auch in BGH (Urt. v. 07.12.1989, I ZR 62/88) war der Antrag als Feststellungsantrag gestellt worden.



II. Die (geänderte) Klage ist aber auch unbegründet. Die Klägerin verfolgt ausdrücklich ihre ursprünglichen Anträge auf Erstattung von Abmahnkosten und Zahlung von lizenzanalogem Schadensersatz nicht mehr weiter. Vielmehr begehrt sie nunmehr einen materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch aus§§ 280, 823, 826 BGB. Der Klägerin steht vorliegend ein Anspruch auf Erstattung der Prozesskosten gegen den Beklagten aus den §§ 280, 823, 826 BGB jedoch nicht zu . Eine schuldhafte Pflichtverletzung des Beklagten in Reaktion auf die vorgerichtlichen klägerischen Schreiben vom 23.06.2009, 22.11.2009 und 21 .05.2012 liegt nicht vor. Im vorliegenden Fall ist kein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen der Klägerin und dem Beklagten entstanden, weil der Beklagte für die streitgegenständlichen Verstöße nicht einmal als sog. Störer haftet. Die Verstoßhandlungen sind unstreitig vom volljährigen Sohn des Beklagten begangen worden, ohne dass vorherige Kenntnisse des Beklagten vom rechtswidrigen Tun des Sohnes vorgelegen hätten. Nach BGH (Urt. v. 08.01.2014, I ZR 169/12) bestanden insoweit keine anlasslosen Belehrungs- und Kontrollpflichten und somit auch keine sog. Störerhaftung des Beklagten für die hier streitgegenständlichen Verstoßhandlungen aus dem Februar 2009. Auch die wettbewerbsrechtlichen Entscheidungen zur "Antwortpflicht des Abgemahnten" (BGH, Urt. v. 19.10.1989, a.a. 0 .; OLG Harn burg, Beschl. v. 24.11.2008, 5 W 117/08) gehen davon aus, dass der Abgemahnte zumindest als sog . Störer haftet. Weil im vorliegenden Streitfall der Beklagte aber für die Verstöße aus dem Februar 2009 weder als Täter noch als Störer haftet, handelt es sich im Ergebnis um eine nicht berechtigte Abmahnung des hiesigen Beklagten. Wenn die Abmahnung aber (wenn auch im Ergebnis) nicht berechtigt ist, kann durch die einseitige Zusendung eines Abmahnschreibens kein Rechtsverhältnis entstehen, aus dem eine Antwortpflicht des Abgemahnten folgt (OLG Hamburg, a.a.O.). Eine Antwortpflicht eines ermittelten Anschlussinhabers, der für die konkreten Verstöße weder als Täter noch als Störer haftet, ergibt sich auch nicht aus § 242 BGB. Weder aus der von der Rechtsprechung entwickelten Tätervermutung , noch aus der vorliegend ohne Anerkennung einer Rechtspflicht abgegebenen modifizierten Unterlassungserklärung ergab sich vorliegend eine "Antwortpflicht des Abgemahnten", der nicht einmal "Störer" in Bezug auf die konkreten Rechts-
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verletzungen war. Das OLG Hamburg (a.a.O .) sieht eine "Antwortpflicht" nicht bei einem zu Unrecht Abgemahnten , da es an einer begangenen oder drohenden - dort wettbewerbswidrigen Handlung mangelt. Vorliegend wurde der Beklagte wegen Verstoßhandlungen aus dem Februar 2009, für die der Beklagte nicht haftet, im Juni 2009 abgemahnt. Wegen dieser konkreten Verstoßhandlungen aus dem Februar 2009 fehlte es an einer rechtsverletzenden Handlung des Beklagten selbst und es fehlte an einer Verletzung zurnutbarer Belehrungs- oder Kontrollpflichten. Dies sieht auch die hiesige Klägerin so. Weil es bezogen auf die hier konkreten Rechtsverletzungen aus dem Februar 2009 an einer begangenen oder drohenden Rechtsverletzung durch den Beklagten fehlte - dass es nach Kenntnis der Rechtsverletzungen durch den Sohn zu neuen weiteren Rechtsverletzungen gekommen sei, ist weder dargetan noch ersichtlich -, bestand hier insoweit auch keine "Antwortpflicht des Abgemahnten" . Nach dem OLG Hamburg (a.a.O.) kann in einem solchen Fall auch die einseitige Zusendung einer Abmahnung als solche kein Rechtsverhältnis schaffen, aus dem eine Aufklärungs,o.flic.h1 folgen könnte, so sinnvoll eine Antwort zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten auch sein mag. Im vorliegenden Streitfall bestanden keine Treuepflichten des Beklagten - bezogen auf die hier streitgegenständlichen Verletzungshandlungen aus dem Februar 2009 -, die gegenüber der Klägerin hätten verletzt worden sein könnten . Aus der von der Rechtsprechung entwickelten Tätervermutung ergibt sich nichts anderes. Es handelt sich um Beweisverteilungsregelungen für den Zivilprozess . Daraus kann keine materiell-rechtliche "Antwortpflicht" außerhalb einer Störerhaftung folgen. Es ist auch im Rahmen der im Prozess bedeutsamen sekundären Darlegungslast nicht von einer Umkehr der Beweislast auszugehen. Und es ist auch in diesem Rahmen nicht erforderlich, dass der Anschlussinhaber "Ross und Reiter" benennt (AG Frankfurt, Urt. v. 27.09.2013, 29 C 275/13). Wenn dies schon im Prozess nicht erforderlich ist, so konnte vom Beklagten auch hier vorprozessual nicht gefordert werden , dass er auf die Täterschaft seines Sohnes konkret hinweisen musste. Die bloße Eigenschaft als Anschlussinhaber, der weder Störer noch Täter ist, kann trotz der zunächst bestehenden Tätervermutung nicht dazu führen , dass auf im Ergebnis nicht berechtigte Abmahnungen geantwortet werden muss (so auch AG Hamburg , Urt. v. 12.09.2013, 35a C 24/13). Etwas anderes ergibt sich hier auch nicht aus der vorliegend ohne Anerkennung einer Rechtspflicht abgegebenen modifizierten Unterlassungserklärung. Auch diese hat vorliegend keine "Antwortpflicht des Abgemahnten" außerhalb einer Täter- oder Störerhaftung begründet. Die Unterlassungserklärung wurde auf Anforderung und ausdrücklich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht vom Beklagten abgegeben. Einen irgendwie gearteten Vertrauenstatbestand auf Klägerseite hat diese konkret abgegebene Erklärung daher nicht schaffen können. Schließlich fehlt es für den begehrten materiell-rechtlichen Schadensersatzanspruch aus einer behaupteten Aufklärungs-/Treuepflichtverletzung i.S.d. § 280 BGB auch an der Kausalität einer solchen etwaigen Pflichtverletzung für den eingetretenen Schaden. Denn klägerseits ist schon nicht dargetan, dass die Klägerin bei vorgerichtlicher Auskunft, der volljährige Sohn habe die Rechtsverletzungen begangen, nicht auch doch Klage gegen den Anschlussinhaberkraft Tätervermutung bei Einleitung dieses Verfahrens im August 2012 erhoben worden wäre, die Kosten also unabhängig von der begehrten Antwort angefallen wären. Die Klägerin als Anspruchstellerin ist auch für die Kausalität darlegungs- und beweispflichtig. Dass sie hier im August 2012 bei entsprechender vorgerichtlicher "Antwort" des Beklagten kein Verfahren gegen den Beklagten als Allschluss inhaber selbst angestrengt hätte, hat sie schon nicht hinreichend dargetan. Anhaltspunkte für ein Verhalten des Beklagten i.S.d. § 826 BGB -vorsätzliche sittenwidrige Schädigung - sind ebenfalls nicht ersichtlich. Das hiesige Beklagtenverhalten, der für die konkreten Rechtsverletzungen nicht Täter oder Störer ist, fällt nicht unter§ 826 BGB.



II.
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf§§ 708 Nr. 11 , 711 ZPO . Die Berufungszulassung erfolgte nach § 511 Abs. 4 Nr. 1 ZPO. Die Klägerin hat die Zulassung der Berufung beantragt. Die Berufung wird hier zur Fortbildung des Rechts zugelassen.



Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat. Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem Landgericht Hamburg Sie...ekingplatz 1 20355 Hamburg einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung , spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung der Entscheidung. Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten , dass Berufung eingelegt werde. Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden . Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.



Forch Richterin am Amtsgericht
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13 nov. 2015 - Autopista Medellín – Bogotá, entre los retornos 11 y 12. Vereda la Playa (Ant) – Colombia. PBX: (4) 305 8
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freie und nachvollziehbare Angaben gemacht und insbesondere betont, in dem Zeitraum der hier ..... habe meistens auf seinem Handy Spiele gespielt.










 








13. 

Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813. w*-. _ es co. AHÍVGFSENÍO oscmern ame securu. 1973 / 2013 Jef
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30 ago. 2013 - En base a las diversas consultas recibidas, la Dirección Previsional informa que las únicas personas habi
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6 jul. 2017 - Texas Tech vs Stanford. 01/26/13 at Palo Alto, Calif. (Taube Family Tennis Stadium). #10 Stanford 4, #27 T










 








13 

COORDINACION Y DIBUJO DE PLANOS. ESTUDIO EG CXA. ARQ. DENISSE ESPAÑOL. CODIA 24562. ARQ-02 02/13. EQUIPOS COCINA Y SISTE










 








13 

13 nov. 2015 - Autopista Medellín – Bogotá, entre los retornos 11 y 12. Vereda la Playa (Ant) – Colombia. PBX: (4) 305 8
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Singles competition. 1. RONNEY, Julia (UM) def. KUO, Pei-Hsuan (WSU) 6-2, 7-5. 2. UKITA, Yuuna (WSU) def. DUNLAP, Lauren (UM) 6-3, 6-2. 3. BOSTROM ...










 








13 

31 ago. 2013 - Arte de Cataluña (MNAC) y presentación del libro 'José Ortiz Echagüe, el empresario ... Obras plásticas d
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12. 3. 4. 5678910. 1112. 1314. 1516. 1718. 2. S. 2 · S. 1. S. 1. S. SALON. PRINCIPAL. COMEDOR. TERRAZA. COCINA. AREA DE.










 








MENORES 13-13 

ellos demostrando amor con sus reg alos? prepa¡amos pm. Dios está escribiendo su ser ciudadanos ntonio miró la última to










 








16 KiAnz 13.April 13 

Kommunionkinder in die Mahlgemeinschaft der Christen. MH: Dankfeier der ... CH: Taufvorbereitung fÃ¼r Eltern und Paten. Di. 16. 19.00. 20.00. 20.00.










 








Results SRB 13 - 13 HUN 

Referees: ALEXANDRESCU Adrian (ROU). KORYZNA Radoslaw Piotr (POL). TWPC Delegates: AMINI Khosrow. RACINE Jacques. SRB -










 








13 Temas 

TRABAJO PRÁCTICO DE INTEGRACIÓN FECHA 12/04/13. Temas: inecuaciones lineales - inecuaciones cuadráticas – sistemas de in










 








clase 13 

digestivo, protegen las mucosas, previniendo .... aparato digestivo, favoreciendo a la flora bacteriana y la consecuente
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(Page) 13 

aflicción a los justos”. El está luchando con esto y sus amigos exponen esta teología que dice Dios siempre bendice a lo










 








leccion primarios 13-04-13 - COMADPP 

¿Qué pasaría si los botes o barcos no estuvieran anclados? Lean juntos la historia de la lección para aprender de otro t
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Publicación #13 

presionarnos! Hace poco vi una propaganda que ...... Evolution: The challenge of the Fossil Record (La evolu- ción: el r










 








Chapter 13 

en su honor. A otras no les gusta. Trabaja con un(a) compañero(a). Dile si a ti te gustan las fiestas en tu honor o no.










 








clase 13 

L. H., BOSTICK, R. M., FOLSOM, A. R. and. POTTER, J. D. (1994): «Vegetables, fruit, and colon cancer in the Iowa. Women'
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T; ord X to a deae. 2-f T(X) led/ e ce. ( hé. Page 2. Page 3. 2. D(c) and it. Witt. How 2. D4. C city. (Sou (). D. (C) =










 








Snagit 13 

Page 1. Snagit wurde komplett neu gestaltet, um noch schnellere Aufnahmen zu ermÃ¶glichen. Bessere. Kommunikation und effizientere Arbeitsprozesse.
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